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Die in dieser BG-Information enthaltenen technischen L�sungen schließen andere,
mindestens ebenso sichere L�sungen nicht aus, die auch in technischen Regeln an-
derer Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens �ber den Europ�ischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefun-
den haben k�nnen.

Anfragen sind zu richten an:
Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen,
Fontenay 1 a, 20354 Hamburg, Telefon (0 40) 4 4118-0,
E-Mail: praev.hh@bg-bahnen.de.

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BG-Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die
praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.
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1 Allgemeines
Diese BG-Information soll dazu beitragen, dass Rangierer Gefahren bei ihrer T�tig-
keit erkennen und Unf�lle durch sicherheitsbewusstes Verhalten vermeiden k�nnen.

Als Rangierer werden hier alle Besch�ftigten bezeichnet, die Rangierarbeiten
ausf�hren, z. B. Triebfahrzeugf�hrer, Lokrangierf�hrer, Rangierbegleiter, Orts-
rangierer.

Rangieren ist der Teil des Eisenbahnbetriebes, bei dem einzelne Fahrzeuge oder
Fahrzeuggruppen bewegt und zu Fahreinheiten oder Z�gen zusammengestellt
werden, Fahrzeuggruppen getrennt werden oder Fahrzeuge zum Be- oder Ent-
laden an daf�r vorgesehene Orte zugestellt und wieder abgeholt werden. Dabei
sind Fahrzeuge zu kuppeln oder zu entkuppeln, Weichen zu stellen, Gleissperren
zu bet�tigen und stehende Fahrzeuge gegen Wegrollen zu sichern. Lokrangierf�h-
rer werden solche Triebfahrzeugf�hrer genannt, die Lokomotiven �ber Funk fern-
steuern und die gleichzeitig als Rangierer t�tig sind.

Rangierer m�ssen die Anforderungen an Eisenbahnbetriebsbedienstete erf�llen:
Sie m�ssen mindestens 18 Jahre alt, zuverl�ssig, f�r diese T�tigkeit tauglich und
ausgebildet sein. Tauglich sein heißt frei von k�rperlichen Behinderungen zu sein
und auch Kraft, Geschicklichkeit und schnelles Reaktionsverm�gen zu besitzen.
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Diese Eigenschaften gilt es zu trainieren und zu bewahren. Deshalb ist die Ein-
nahme von berauschenden Mitteln, z. B. Alkohol, Drogen, vor und w�hrend der
T�tigkeit tabu.

Wegen der m�glichen Gefahren beim Umgang mit Eisenbahnfahrzeugen gibt es
f�r den Rangierer zahlreiche Bestimmungen �ber sicheres Verhalten in seinem
Bereich. Diese sind in Dienstvorschriften des Arbeitgebers sowie in Vorschriften-
und Regelwerken der Berufsgenossenschaft genannt. Auch wenn viele Regelungen
manchmal als selbstverst�ndlich anzusehen sind, muss regelm�ßig nachgelesen
werden, worauf es bei der T�tigkeit im Einzelnen ankommt, damit Fehler, die sich
durch die t�gliche Routine einschleichen, vermieden werden. Jeder Verantwor-
tungsbewusste denkt bei seiner Arbeit nicht nur an sich, sondern auch an Kollegen
und Mitarbeiter, denn Eisenbahndienst ist Gemeinschaftsarbeit.

2 Kleidung
Rangierer m�ssen zwischen Gleisen gehen, Gleise �berqueren, auf Fahrzeuge
steigen und von ihnen absteigen, auf Tritten und Plattformen mitfahren sowie h�ufig
unter den Puffern hindurchtauchen. Wind und Wetter ausgesetzt, arbeiten sie bei
hohen und niedrigen Temperaturen, bei Tag und in der Nacht. Von Kopf bis Fuß
muss die Kleidung auf die Erfordernisse der Arbeit abgestimmt sein, damit die Auf-
gaben sicher und vor Erkrankungen gesch�tzt erf�llt werden k�nnen.

2.1 Kopfschutz
Beim Kuppeln k�nnen Teile der Ladung auf den Rangierer herabfallen. Nicht gesi-
cherte Fahrzeugaufbauten und Ladungsteile an den Stirnseiten der Wagen k�nnen
abklappen bzw. herunterfallen und den Rangierer treffen. Der Rangierer kann sich
an Tritten und Puffern stoßen. Beim Hemmschuhlegen kann er vom abzubremsen-
den Wagen am Kopf getroffen werden. Daraus folgt: Der Rangierer braucht einen
vern�nftigen Kopfschutz. Es m�ssen Schutzhelme benutzt werden, die mit einem
CE-Zeichen gekennzeichnet sind. Schutzhelme in einer auff�lligen Farbe machen
ihren Tr�ger besser sichtbar, deshalb sind Schutzhelme in hellen Farben zu benut-
zen. Die von einigen Herstellern angebotene Rangiererkappe erf�llt nicht alle
Sicherheitserfordernisse. Sie sieht zwar wie ein flacher Schutzhelm aus, hat
jedoch keinen ausreichenden Prellraum. Damit bietet sie keinen ausreichenden
Schutz, wenn ein schwerer Gegenstand den Kopf treffen sollte. Nicht geeignet f�r
Rangierer ist die Anstoßkappe, die in Werkst�tten bei Arbeiten unter Fahrzeugen
�blich ist. Diese sch�tzt lediglich vor Verletzungen der Kopfhaut durch Anstoßen
an spitze oder scharfe Gegenst�nde.
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2.2 Augenschutz
Rangierer von Werks- und Industriebahnen m�ssen oft in staubiger Umgebung
arbeiten. Staub kann zu Reizungen oder Entz�ndungen der Augen f�hren. Es ist
zweckm�ßig, in solcher Umgebung eine Gestellbrille mit Sichtscheiben ohne Filter-
wirkung und mit hellem, durchsichtigem Seitenschutz zu benutzen.

Beide Rangierer
tragen als
Warnkleidung
Jacke und Hose.
Sie sind außerdem
mit Sicherheits-
schuhen und
Handschuhen
ausger�stet.
Der Rangierer
links im Bild tr�gt
einen Schutzhelm,
sein Kollege
rechts eine
Rangiererkappe.
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2.3 Schutzkleidung, Warnkleidung
An die Kleidung der Rangierer sind aufgrund der Arbeitsbedingungen hohe Anfor-
derungen zu stellen. Sie muss durch ihre Warnfunktion den Rangierer gut erkenn-
bar machen und gleichzeitig den Tr�ger vor N�sse, Wind und K�lte sowie vor
Sch�rf- und Schnittverletzungen sch�tzen.

Rangierer sind im Gleisbereich durch bewegte Schienenfahrzeuge gef�hrdet.
Durch die auff�llige Farbe der Kleidung und deren Reflexwirkung bei Lichteinfall
erkennt ein Lokf�hrer oder ein anderer Kollege den Rangierer besser und kann im
Gefahrfall schneller reagieren. Diese Warnwirkung wird mit Warnkleidung nach
DINEN471 in der Farbe fluoreszierendes Orange-Rot mit Reflexstreifen aus Reflex-
material der Klasse 2 erreicht. Da eine große Oberfl�che mit Signalfarbe die
Warnwirkung erh�ht, tr�gt der Rangierer in Abh�ngigkeit von der Witterung Hose
und Jacke bzw. Hose und Hemd als Warnkleidung.

Bei der Sicherung von Bahn�berg�ngen k�nnen die Rangierer auch durch Stra-
ßenfahrzeuge gef�hrdet werden. Das Signalbild der Warnkleidung ist dem Auto-
fahrer vertraut und auch aus gr�ßerer Entfernung gut erkennbar.

In Abh�ngigkeit vom Wetter muss die Kleidung den Rangierer auch vor N�sse
und Wind sowie im Winter vor K�lte sch�tzen, ohne den k�rpereigenen W�r-
meaustausch zu verhindern. Das ist mit wasser- und winddichten, aber wasser-
dampfdurchl�ssigen Materialien zu erreichen, die in Form von mehrschichtigem
Laminat mit spezieller Membran oder mikropor�s beschichtetem Gewebe erh�lt-
lich sind.

Die Rangiererkleidung muss sich den Außentemperaturen anpassen lassen, z. B.
durch heraustrennbare Futter, Unterziehanz�ge; andernfalls sind getrennte Som-
mer- und Winterkleidung zur Verf�gung zu stellen.

In H�ttenwerken muss die Kleidung zus�tzlich gegen Spritzer von feuerfl�ssigen
Massen sch�tzen. Das kann mit schwerentflammbaren Geweben erreicht werden.

2.4 Handschutz
Beim Kuppeln von Fahrzeugen, Stellen von Weichen, Bet�tigen von Gleissperren,
Legen von Hemmschuhen besteht die Gefahr, sich die H�nde zu verletzen. Des-
halb m�ssen Schutzhandschuhe benutzt werden. Die Ausf�hrung und die verwen-
deten Werkstoffe richten sich nach der Art der T�tigkeit. Bei den bereits erw�hnten
Handgriffen werden mit dem sogenannten Breit- oder Grobgriff alle Teile der
Hand benutzt. Die Finger umschließen den Gegenstand von der einen, der Dau-
men von der anderen Seite. Geeignet k�nnen daher sowohl Faust- als auch Finger-
handschuhe sein. F�r Lokrangierf�hrer sind nur Fingerhandschuhe geeignet, damit
sie das Steuerger�t bet�tigen k�nnen. Auch Handleder werden von Rangierern
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und Lokrangierf�hrern beim Kuppeln benutzt. Das Steuerger�t wird dann mit der
bloßen Hand bet�tigt.

Geeignete Schutzhandschuhe wirken auch als K�lteschutz.

2.5 Sicherheitsschuhe
Die F�ße sind beim Rangieren durch Umfallen oder Herabfallen von Gegenst�n-
den, durch Anstoßen oder Ausrutschen gef�hrdet. Außerdem ist beim Gehen im
Rangiergel�nde ein ausreichender Halt erforderlich. Deshalb m�ssen beim Ran-
gieren hohe Sicherheitsschuhe benutzt werden.

Deren wichtigste Schutzwirkung geht von der Zehenschutzkappe aus. Sie besteht
aus Stahl. Die Sohlen sollen Halt auf unterschiedlichen B�den geben und verhin-
dern, dass sich Gegenst�nde durchdr�cken und den Fuß verletzen. Sie m�ssen
ausreichend dick und gut profiliert sein. Das Profil muss so beschaffen sein, dass
der Schmutz wieder herausfallen kann. Empfohlen werden Sicherheitsschuhe der
Ausf�hrung S 2, gem�ß DIN EN 345. Wenn im Rangierbereich mit spitzen oder
schneidenden Gegenst�nden zu rechnen ist, z. B. in der Schrottverladung, sind
Sicherheitsschuhe S3 mit durchtrittsicherer Sohle erforderlich.

Die hohe Anzahl von Unf�llen mit Kn�chelverletzungen durch Umknicken kann nur
vermindert werden, wenn gut sitzende Schn�rstiefel, gepolstert im Kn�chelbereich,
benutzt werden. Der obere Teil des Schaftes muss weich sein, damit er in Hock-

Rangierer m�ssen
auch bei schlechten
Witterungsverh�ltnissen
gut sichtbar sein.
Es empfiehlt sich, z. B.
auch K�lteschutzkleidung
als Warnkleidung zu
beschaffen.
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stellung nachgeben kann und Scheuerstellen am Schienbein vermieden werden.
Halbschuhe d�rfen beim Rangieren nicht getragen werden!

In einigen Unternehmen werden Sicherheitsschuhe mit Gummizug oder Schn�r-
stiefel mit Schnell-L�sestift benutzt, damit die Schuhe schnell abgestreift werden
k�nnen, falls man in einer Weiche h�ngen bleibt, z. B. beim R�ckw�rtsgehen w�h-
rend des Kuppelns von Fahrzeugen. Diese Schuhe haben jedoch auch Nachteile:
Der Gummizug kann locker werden, der Schuh bietet dann keinen festen Halt
mehr. Schuhe mit Schnell-L�seeinrichtungen haben sich im oberen Bereich als zu
steif erwiesen und behindern das Einknicken im Fußgelenk.

2.6 Gef�hrdungen bei nicht enganliegender Kleidung und
Ausr�stung
Eine Selbstverst�ndlichkeit sollte es sein, Arbeitskleidung und Ausr�stungsgegen-
st�nde, wie z. B. Lampe und Funksprechger�t, eng am K�rper anliegend zu tragen
und Jacken immer geschlossen zu halten, damit man nicht h�ngenbleibt und
umgerissen wird. Lokrangierf�hrer achten besonders darauf, dass das Trage-
geschirr f�r das Steuerger�t ihrem K�rper angepasst ist. Es muss gut sitzen und
darf sie bei ihrer T�tigkeit nicht behindern.

3 Verhalten im Gleisbereich
Die gr�ßte Gef�hrdung im Gleisbereich geht von den rollenden Fahrzeugen aus,
jedenfalls was die Schwere m�glicher Verletzungen betrifft. H�ufigste Unfall-
ursache im Gleisbereich ist jedoch Stolpern und Umknicken.

Der Gefahr, �berfahren, umgestoßen oder gar zwischen den Puffern gequetscht
zu werden, ist nur durch konsequent sicheres Verhalten beizukommen. Einige Ver-
haltensweisen m�ssen regelrecht trainiert werden.

Oberstes Gebot ist, den Gleisbereich zu meiden, wenn es nicht notwendig ist, ihn
zur Erf�llung der Aufgaben zu betreten. Dies bedeutet, in manchen F�llen eben
»außen herum« zu gehen und nicht quer �ber die Gleisanlagen. Rangierer benutzen
soweit wie m�glich Wege außerhalb der Gleise und �berqueren sie nur an solchen
Stellen, die daf�r vorgesehen sind, z. B. an Ausbohlungen oder besonderen
Personal�berg�ngen. Dabei wird auf Hindernisse, wie z. B. Teile von Ladungen,
Signaldr�hte, Weichenantriebe, im Weg liegende Hemmschuhe geachtet. Im Ran-
gierbereich werden die Rangiererwege benutzt und von Hindernissen freigehalten.

In den Fahrbereich eines Gleises wird nur getreten, wenn die Arbeitsaufgabe dies
unbedingt erfordert, z. B. um an die Kupplungen heranzukommen, das Zugschluss-
signal anzubringen oder auf einen anderen Rangiererweg �berzuwechseln. Dabei
wird auf keinen Fall auf die Schienen getreten, denn die Gefahr, abzurutschen und
sich dabei zu verletzen, ist groß. An ferngestellten Weichen und an Gleiskreuzungen
besteht beim �berqueren Einquetsch- und Einklemmgefahr.
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Solche Stellen werden nach M�glichkeit nicht betreten, auch zum Kuppeln nicht.
Das setzt voraus, dass die Fahrzeuge entsprechend aufgestellt werden.

Vor dem �berqueren eines Gleises �berzeugt man sich davon, dass sich Fahr-
zeuge nicht n�hern. Ein Gleis wird immer rechtwinklig �berquert, um die Weg-
l�nge im Fahrbereich m�glichst gering zu halten.

Mit Fahrzeuggruppen besetzte Gleise sind schwer zu �berqueren. Entweder man
geht an einem Fahrzeugende �ber das Gleis oder man sucht sich ein Fahrzeug mit
einer Endb�hne.
Grundsatz: Niemals �ber Puffer oder Kupplungen steigen und niemals unter Fahr-
zeugen hindurchkriechen!

Vom Ende eines Fahrzeuges wird ein Gleis in einem Abstand von mindestens 2m
�berquert. Durch Pufferl�cken von weniger als 5m L�nge geht man niemals
aufrecht. Bei eng zusammenstehenden Fahrzeugen wird unter den Puffern hin-
durchgetaucht. Immer muss damit gerechnet werden, dass sich die Fahrzeuge
unvermutet in Bewegung setzen.

Es gibt Bereiche neben Gleisen, die keinen Platz f�r einen Rangiererweg haben,
z. B. Laderampen. Diese stehen dicht am Gleis, damit das Laden bzw. Entladen so
sicher wie m�glich durchgef�hrt werden kann. Dies bedeutet, man darf sich hier
auf keinen Fall zwischen Gleis und Rampe aufhalten, sondern muss auf die andere
Seite wechseln oder auf die Rampe steigen.

L�ngere Wagengruppen,
die beim �berqueren von
Gleisanlagen im Wege stehen,
k�nnen vom Rangierer
auf der Endb�hne eines
Waggons �berquert werden.
Auf keinen Fall steigt er �ber
die Puffer oder kriecht er
unter den Wagen hindurch.
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4 Verhalten auf Fahrzeugen
Fahrzeuge zu begleiten ist eine der h�ufigsten T�tigkeiten beim Rangieren. Dazu
begibt sich der Versicherte an sichere Pl�tze, z. B. im Triebfahrzeug, auf Rangierer-
tritte und Endb�hnen.

Das Begleiten einer Fahrt erfordert volle Aufmerksamkeit, die haupts�chlich auf
den zu befahrenden Gleisbereich zu richten ist. Personen, die zu nahe an den
Fahrbereich herankommen, sind zu warnen. Vor pl�tzlich auftretenden Hindernis-
sen ist sofort anzuhalten. �bernimmt der Rangierer bei geschobener Einheit die
Spitzenbesetzung, muss er den Triebfahrzeugf�hrer bei auftretenden Hindernissen
zum sofortigen Anhalten auffordern, entweder �ber das Signal »Rangierhalt«
(Ra 5) oder durch m�ndlichen Auftrag.

Der Rangierer muss sich am Haltegriff des Endtrittes bzw. am Gel�nder der End-
b�hne gut festhalten, damit er bei St�ßen nicht herunterf�llt. Mit beiden F�ßen
steht er auf dem Tritt bzw. der B�hne. Sind an der Spitze Tritt oder Endb�hne nicht

Der Rangierer
begleitet eine Fahrt.
Auf dem Endtritt
sucht er festen
Stand.
Mit einer Hand
h�lt er sich
am Griff fest,
mit dem anderen
Arm gibt er dem
Triebfahrzeug-
f�hrer Signale.
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vorhanden, darf sich der Rangierer auch auf der Ladefl�che von G�terwagen auf-
halten, wenn er sich dabei festhalten kann, z. B. an hohen Bordw�nden oder Run-
gen und von der Ladung nicht gef�hrdet wird.

Rangierauftr�ge sind m�ndlich oder �ber Rangiersignale zu geben. Da Signale
gleichzeitig h�rbar und sichtbar zu �bermitteln sind, muss sich der Rangierer hier-
bei zwangsl�ufig etwas hinauslehnen, damit ihn der Lokf�hrer sehen kann. Dabei
hat er auf Gegenst�nde neben dem Gleis, wie z. B. auf Beleuchtungs- oder Signal-
maste, zu achten. An Engstellen, z. B. an Laderampen, darf der Rangierer wegen
der Einquetschgefahr auf Rangierertritten nicht mitfahren.

Auf- und Absteigen darf der Rangierer nur, wenn die Fahrzeuge sich h�chstens mit
Schrittgeschwindigkeit bewegen. Beim Aufsteigen muss erst die Hand einen festen
Halt gefunden haben, ehe mit den F�ßen der Tritt bestiegen wird. Beim Absteigen
darf die Hand den Griff erst loslassen, wenn die F�ße den Tritt verlassen haben.
Bei Dunkelheit, unsichtigem Wetter, Glatteis oder Schnee ist besondere Vorsicht
geboten.

Vor dem Aufsteigen ist darauf zu achten, dass Rangierertritte und Handgriffe an
dem betreffenden Fahrzeug in brauchbarem Zustand sind. Umklappbare oder
herausziehbare Handgriffe m�ssen in Position gebracht und arretiert werden. Auf
stoßged�mpfte Container- und Huckepackwagen darf nur bei Stillstand aufgestie-
gen werden, weil bei St�ßen sich die Pufferbohle unter den Fahrzeugaufbau schie-
ben kann.

Beim Auf- und Absteigen ist zu beobachten, ob auf dem benachbarten Gleis Fahr-
zeuge herankommen. Beim Absteigen k�nnen Maste, Weichen und andere Hin-
dernisse zur Gefahr werden.

In Bereichen ohne seitlichen Sicherheitsabstand zu festen Teilen der Umgebung
darf sich der Rangierer nicht aufhalten und auch nicht auf Endtritten von Schienen-
fahrzeugen mitfahren. Engstellen sind durch gelbschwarze Streifen besonders
gekennzeichnet.

Soll an Ladestellen oder in Reinigungs- und Wartungsgleisen rangiert werden, ist
eine Koordinierung zwischen den dort Besch�ftigten und dem Rangierpersonal
unerl�sslich.

Vor Rangierbewegungen sind alle T�tigkeiten an und in den Fahrzeugen einzustel-
len. In Abh�ngigkeit von �rtlichen und betrieblichen Verh�ltnissen kann es erfor-
derlich sein, das Verfahren der Koordinierung schriftlich festzulegen.

Es ist darauf zu achten, dass Fahrzeugteile, die bei Stillstand �ber die Fahrzeug-
begrenzung hinausragen d�rfen, z. B. geklappte D�cher, sich, bevor mit der Fahr-
zeugbewegung begonnen wird, wieder in Grundstellung befinden.
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5 Beobachten des Gleisbereiches
Der Gleisbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen in Anspruch genom-
mene Raum (Fahrbereich) sowie der Raum unter, neben oder �ber Gleisen, in dem
Besch�ftigte durch Fahrzeugbewegungen gef�hrdet werden k�nnen.

Der Gleisbereich ist zu beobachten, wenn eine Gef�hrdung nicht auszuschließen
ist, um Besch�ftigte rechtzeitig warnen zu k�nnen. Grunds�tzlich ist eine Gef�hr-
dung nicht auszuschließen, wenn im Gleisbereich
n h�hengleiche Kreuzungen mit Straßen, Wegen oder Pl�tzen vorhanden sind,
n Fahrzeuge stehen, an oder in denen Besch�ftigte arbeiten oder sich aufhalten,
n Besch�ftigte sich dort bestimmungsgem�ß aufhalten, die nicht an der Fahrzeug-

bewegung beteiligt sind.

Fahrzeuge, in denen Besch�ftigte arbeiten oder sich aus anderen Gr�nden aufhal-
ten, befinden sich in Ladebereichen, in Bereichen f�r die Fahrzeuginstandhaltung,
an Tankstellen, im Bereich von abgestellten und mit Personen besetzten Schienen-
fahrzeugen, z. B. Schlafwagen, Unterkunftswagen.

Bei Anschlussbahnen f�hren Gleise oft direkt in Produktionsbereiche oder in Lager
hinein. Die dort Besch�ftigten benutzen den Gleisbereich manchmal auch als
Arbeitsfl�che. Diese k�nnen durch Fahrbewegungen der Eisenbahn gef�hrdet wer-
den, weil sie, auf ihre T�tigkeit konzentriert, nicht auf herannahende Fahrzeuge
achten. Sie sind deshalb beim Herannahen einer Rangierabteilung zu warnen und
zum Verlassen des Gleisbereiches aufzufordern.

Der Gleisbereich ist so lange zu beobachten, wie Besch�ftigte gef�hrdet werden
k�nnen. Es reicht also nicht aus, einmal vor Beginn der Fahrt zu pr�fen, ob der zu
befahrende Gleisabschnitt frei ist und Besch�ftigte nicht gef�hrdet werden k�n-
nen. Der Rangierer an der Spitze einer geschobenen Fahrt darf in solchen F�llen
(z. B. an einer Weiche) nicht einfach absteigen und die Rangiereinheit an sich vor-
beifahren lassen.

Bei einer gezogenen Fahrt beobachtet der Triebfahrzeugf�hrer den Gleisbereich
von der vorn fahrenden Lokomotive aus. Bei geschobener Fahrt beobachtet der
Rangierbegleiter den Gleisbereich von der Spitze aus, warnt Personen im Gleisbe-
reich und verst�ndigt sich mit dem Triebfahrzeugf�hrer. Bei Fahrten mit Funkfern-
steuerung �bernimmt der Lokrangierf�hrer selbst oder ein Rangierbegleiter die
Beobachtung an der Spitze.

Außer von Mitfahrer- und Steuerst�nden an der Spitze kann der Gleisbereich auch
von Standorten seitlich oder oberhalb des Fahrzeuges beobachtet werden. Fehlen
derartige St�nde, sind sie zum sicheren Mitfahren nicht geeignet oder befinden
sich geeignete St�nde nicht vorn an der Spitze, muss der Rangierer seitlich, das
heißt außerhalb des Fahrbereiches, in der Regel auf dem Rangiererweg, der
Einheit vorausgehen. Dies muss er immer an besonders un�bersichtlichen Stellen,
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z. B. bei Fahrten in Werkshallen oder auf Lagerpl�tzen, damit gef�hrdete Besch�f-
tigte wirkungsvoll gewarnt werden k�nnen.

Auf die Beobachtung des Gleisbereiches darf nur verzichtet werden, wenn eine
Gef�hrdung von Besch�ftigten durch herannahende Schienenfahrzeuge aus-
geschlossen werden kann, z. B. dadurch, dass diese ferngehalten oder durch
andere Maßnahmen gesichert werden. Eine Absperrung mit Gel�nder und Schil-
dern, die auf den Rangierbetrieb hinweisen, ist ausreichend, um Besch�ftigte fern-
zuhalten. Liegt ein Rangierbereich abseits von Arbeitsbereichen anderer Besch�f-
tigter, gen�gt in der Regel eine Kennzeichnung, in besonderen F�llen ist auch eine
zus�tzliche Unterweisung erforderlich.

Werden Rangierfahrzeuge ohne Abschalteinrichtung oder andere Hilfsmittel, wie
z. B. Wagenschieber, Seilzuganlagen eingesetzt, um Fahrzeuge zu bewegen, ist
der Gleisbereich zu beobachten, wenn durch die Fahrbewegung Personen gef�hr-
det werden k�nnen. Eine Verringerung der Rangiergeschwindigkeit macht die
Beobachtung des Gleisbereiches nicht entbehrlich.

Wird funkferngesteuert
gefahren, kann der
Lokrangierf�hrer
bei gezogener Fahrt
den Gleisbereich
unmittelbar von der
Spitze aus besser
beobachten als vom
Mittelf�hrerstand
der Lokomotive.
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6 Kuppeln und Entkuppeln
Kuppeln heißt, eine Verbindung zwischen Schienenfahrzeugen mit den daf�r an
den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen herzustellen. Die Zugeinrichtung der
meisten Eisenbahnfahrzeuge ist die Schraubenkupplung. Sie besteht aus dem Zug-
haken und dem Kupplungsb�gel mit Spindel.

Der Kupplungsb�gel eines Fahrzeuges wird �ber den Zughaken eines anderen
gelegt und diese Verbindung mit der Spindel gespannt. Wenn es erforderlich ist,
werden beim Kuppeln auch die Bremsluft-, Heiz- und Steuerleitungen der Fahr-
zeuge verbunden. Bei diesen T�tigkeiten steht der Rangierer im Gleis zwischen
den Fahrzeugen im freien Raum, der zwischen Seitenpuffer und Schraubenkupp-
lung vorhanden ist. Dessen Abmessungen sind in den Eisenbahnvorschriften fest-
gelegt.

6.1 Im freien Raum aufhalten
Der freie Raum bietet dem Rangierer nur dann Schutz vor Verletzungen, wenn er auf-
recht steht. Er hat so gen�gend Platz in dem Bereich zwischen Seitenpuffer und
Schrauben- bzw. Bremskupplung. Außerdem ist der Aufenthalt hier nur dann ohne
Gef�hrdung m�glich, wenn die zu kuppelnden Fahrzeuge nach dem Anstoßen nicht
oder nur ein kurzes St�ck, weniger als etwa einen halben Meter, weiterrollen.

6.2 Pufferl�cken meiden
Der Rangierer meidet Pufferl�cken. Er tritt zum Kuppeln niemals aufrecht ins Gleis,
wenn der Abstand zwischen dem sich n�hernden und dem stehenden Fahrzeug
weniger als eine halbe Wagenl�nge (ca. 5 m) betr�gt. N�hert sich das Fahrzeug
mit gr�ßerer als Schrittgeschwindigkeit, wartet er an einem sicheren Standplatz
außerhalb des Fahrbereiches ab, bis beide Fahrzeuge nach der Ber�hrung stillste-
hen. Sein Weg ins Gleis f�hrt unter den Seitenpuffern hindurch. Der Rangierer muss
sich dabei so tief b�cken, dass er von den Puffern nicht erfasst werden kann. Dabei
h�lt er sich am Kupplergriff unter dem Puffer fest. Auf keinen Fall fasst er dabei an
den Pufferteller. In eingedeckten Gleisen, wo die Standfl�che so hoch wie die
Schienenoberkante liegt, ist es notwendig, sich besonders »klein zu machen«.

6.3 Auf Hindernisse im Gleisbereich achten
Nicht an jeder Stelle des Gleises k�nnen Eisenbahnfahrzeuge problemlos von
Hand gekuppelt werden. �ber Weichen und Kreuzungen kann nur dann sicher
gekuppelt werden, wenn Fahrzeugbewegungen nicht zu erwarten sind. Denn,
wenn Fahrzeuge nach dem Anstoßen weiterrollen, m�sste der Rangierer mitgehen.
Er k�nnte dabei an Weichenzungen, Radlenkern oder Herzst�cken mit dem Fuß
h�ngenbleiben. Der Rangierer wartet ab, bis die Fahrzeuge kuppelreif stehen,
d. h. ihre Puffer sich ber�hren. Erst dann taucht er unter den Puffern hindurch in
den freien Raum.
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6.4 Kuppeln
F�r die Fahrzeugbewegungen beim Rangieren gen�gt es im Allgemeinen, wenn die
Fahrzeuge mit den Schraubenkupplungen verbunden sind. Beim Kuppeln ist das Ein-
h�ngen besonders bequem, wenn die Kupplungsspindel so weit ausgedreht ist,
dass der Kupplungsb�gel gerade �ber den Zughaken des anderen Wagens passt.
Der Kupplungsb�gel wird dabei m�glichst weit hinten angefasst, um Finger- und
Handverletzungen beim Einh�ngen in den Zughaken zu vermeiden.

Der Rangierer steht am besten am stillstehenden Wagen und erwartet den heran-
nahenden. Wenn die Puffer sich ber�hren oder sich sogar etwas zusammen-
dr�cken, ist der beste Augenblick, den B�gel �ber den Haken zu heben.

Mit »langer Kupplung«, also bei weit ausgedrehter Spindel zu kuppeln, ist zwar
sehr bequem, jedoch unerw�nscht f�r die anschließende Fahrt. Beim Anfahren
und Bremsen, bei jedem Verz�gern und Beschleunigen w�hrend der Fahrt, wird
die Rangiereinheit gestaucht bzw. gezerrt. Dadurch entsteht nicht nur uner-
w�nschter L�rm, empfindliche Ladungen k�nnen auch besch�digt werden. Vor
allem aber kann es zu Unf�llen kommen, wenn mitfahrende Rangierer, Begleiter
oder Lokrangierf�hrer nicht damit rechnen, dass starke ruckartige Bewegungen
auftreten.

Deshalb sollte die Kupplung immer so kurz gedreht werden, dass sich die Puffer
gerade ber�hren. Beim Drehen der Spindel muss man darauf achten, dass der
Schwengel durch die in der Kupplung entstehende Spannung herumschlagen kann.

Extrem lang wird die Spindel nur ausgedreht, wenn Eisenbahnfahrzeuge durch
Gleisb�gen mit sehr kleinen Halbmessern gefahren werden sollen.

Aufrecht im
freien Raum
stehend erwartet
der Rangierer
die langsam
heranfahrende
Lokomotive.
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6.5 Beim Kuppeln auf die Reihenfolge achten
In vielen F�llen reicht es nicht, die Schraubenkupplung einzuh�ngen und kurz zu
drehen. Wenn Fahrten mit angeschlossener Druckluftbremse ausgef�hrt werden
oder wenn Wagen in Z�ge eingestellt werden, m�ssen zus�tzlich die Bremskupp-
lungen, oft auch Heiz- und Steuerkupplungen, verbunden werden. Dabei ist stets
folgende Reihenfolge einzuhalten:
1. Schraubenkupplung einh�ngen,
2. Spindel andrehen,
3. Bremskupplung verbinden,
4. Absperrh�hne der Bremsluftleitung �ffnen,
5. Heiz- und Steuerkupplungen verbinden.

Leider h�lt sich mancher Rangierer nicht daran. Es ist n�mlich bequemer, zuerst
die anderen Kupplungen zu verbinden und dann zum Schluss die Schraubenkupp-
lung einzuh�ngen und anzuziehen, weil man dann mehr Platz f�r die Arbeit hat.
Diese Bequemlichkeit kann aber gef�hrlich werden, wenn Wagen, z. B. beim
Zusammendr�cken, wieder auseinanderlaufen. Denn dies wird nur durch die
Schraubenkupplung verhindert. Keine der anderen Kupplungen kann das; sie
reißen auseinander, werden besch�digt und verletzen dabei den Rangierer, der
noch zwischen den Wagen steht.

Den Kupplungs-
b�gel fasst der
Rangierer ganz
hinten an, um
Fingerverletzungen
beim Kuppeln
zu vermeiden.
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Vor dem Kuppeln der Bremsluftleitung eines Triebfahrzeuges ist dessen Luftabsperr-
hahn kurz zu �ffnen, damit eventuell angesammeltes Kondenswasser ausgeblasen
wird. Das Schlauchende muss dabei festgehalten werden.

Elektrische Heiz- und Steuerleitungen d�rfen nur verbunden oder gel�st werden,
wenn die Anschl�sse spannungslos geschaltet sind. Hierf�r ist eine Verst�ndigung
mit dem Triebfahrzeugf�hrer erforderlich.

Unbenutzte Kupplungen werden in ihre Halteeinrichtungen eingeh�ngt. Damit wird
verhindert, dass sie herunterh�ngen und verschmutzt oder besch�digt werden.

6.6 Entkuppeln
Mit den H�nden werden �ber Schraubenkupplung verbundene Schienenfahr-
zeuge nur im Stillstand entkuppelt. Das heißt, der Rangierer begibt sich erst dann
in den freien Raum, wenn die Fahrzeuge zum Stehen gekommen sind. Dies gilt
ausnahmslos!

Nur »lang gemachte« Schraubenkupplungen k�nnen auch w�hrend der Fahrzeug-
bewegung mit einer Entkuppelstange oder -gabel von außen ausgeh�ngt werden.

Im freien Raum ist der Rangierer vor Verletzungen gesch�tzt, wenn er aufrecht zwischen Kupp-
lung und Seitenpuffern steht. Die Spindel ist f�r Fahrten durch enge Gleisb�gen weit aus-
gedreht. Die Luftabsperrh�hne werden nach dem Kuppeln der Fahrzeuge ge�ffnet.
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Auch beim Entkuppeln muss die richtige Reihenfolge der Handgriffe eingehalten
werden, genau umgekehrt wie beim Kuppeln:
1. Absperrh�hne schließen, zuerst an der Seite des Triebfahrzeuges, damit der

Schlauch drucklos wird,
2. Heiz- und Steuerkupplungen trennen und aufh�ngen,
3. Bremskupplung trennen und einh�ngen,
4. Spindel aufdrehen,
5. B�gel vom Zughaken abheben und in die Aufh�ngevorrichtung h�ngen.

Wenn ein luftgebremstes Fahrzeug beim Abstellen mit der Druckluftbremse fest-
gelegt und gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert werden soll, ist nach dem
Trennen und Einh�ngen der Bremsschl�uche der Luftabsperrhahn f�r zwei bis drei
Sekunden zu �ffnen. Durch den Druckabfall in der Bremsluftleitung werden die
Bremsen angelegt.

6.7 In Sonderf�llen: Kuppeln nur bei Stillstand der Fahrzeuge
Manchmal ist es f�r den Rangierer gef�hrlich, zum Kuppeln ins Gleis zu treten,
bevor beide Fahrzeuge bzw. Fahrzeuggruppen zum Stehen gekommen sind.
Dann muss er abwarten, bis beide stillstehen, ehe er sich unter den Seitenpuffern
hindurch ins Gleis begibt. Dies ist in folgenden F�llen erforderlich:

Fahrzeuge haben eine tief herunterreichende Puffersch�rze

Manche Lokomotiven haben zur Gewichtserh�hung eine Puffersch�rze, die so weit
herunterreicht, dass der Rangierer — zwischen Lokomotive und Wagen stehend —
an seinen F�ßen von der Puffersch�rze der heranfahrenden Lokomotive erfasst wer-
den kann. Im eingedeckten Gleis ist diese Gef�hrdung besonders groß.

Fahrzeuge sind mit feuerfl�ssigem Gut beladen

Aus Wagen mit Roheisen, Schlacke und anderem feuerfl�ssigen Ladegut k�nnte
beim Auflaufen Ladegut herausschwappen und den Rangierer treffen. Vor dem
Stillstand beider Wagen darf der Rangierer nicht ins Gleis treten; dies gilt auch
dann, wenn ein Schutzdach an der Stirnseite des betreffenden Wagens vorhanden
ist.

Der freie Raum ist eingeschr�nkt

Wenn der freie Raum zwischen den Stirnseiten der Fahrzeuge eingeschr�nkt ist, ist
der Rangierer beim Auflaufen eines Fahrzeuges auf ein stehendes dadurch beson-
ders gef�hrdet, dass sich der Raum durch das Zusammendr�cken der Puffer noch
weiter verkleinert.

Der freie Raum kann eingeschr�nkt sein, z. B. durch
n Mittelpufferkupplungen zwischen Seitenpuffern,
n Spezialkupplungen,
n heruntergeklappte Stirnw�nde, Stirnwand-Rungen, �bergangsbr�cken, �ber-

fahrklappen, verrutschte Ladungen.
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Fahrzeuge mit Mittelpufferkupplung

Bei Mittelpufferkupplungen werden die Einrichtungen zur �bertragung der Zug-
und Stoßkr�fte automatisch gekuppelt. Manchmal ist es jedoch notwendig, zus�tz-
liche Verbindungen, z. B. der Bremsschl�uche, von Hand herzustellen. Dazu darf
der Rangierer erst ins Gleis treten, wenn die beiden Kupplungsteile eingerastet sind.
Es k�nnte bei ung�nstiger Wagenstellung geschehen, dass die beiden
Kupplungsteile zur Seite gedr�ckt werden und den Rangierer gef�hrden. Nach Still-
stand der Wagen darf der Rangierer auch erst dann ins Gleis treten, wenn an einem
Fahrzeug Seitenpuffer nicht vorhanden sind oder wenn zum sogenannten
Gemischtkuppeln Adapter zwischen Zughaken und Mittelpuffer eingesetzt werden.

Kuppeln in Kleinbogengleisen

Beim Befahren von Gleisen mit extrem kleinen Halbmessern (unter 100 m) besteht die
Gefahr einer �berpufferung. Das bedeutet, dass die Puffer an der Bogeninnenseite
aneinander vorbeirutschen und sich verhaken. Dies kann zum Entgleisen f�hren. Die
Fahrzeuge d�rfen in einem Kleinbogengleis nicht mit der Schraubenkupplung ver-
bunden sein, auch dann nicht, wenn die Spindel ganz ausgedreht ist. Eine beson-
dere Kuppelstange ist n�tig, um die Verbindung zwischen den beiden Zughaken her-
zustellen. Beim Einh�ngen der Kuppelstange besteht f�r den Rangierer Gefahr, bei
einer �berpufferung eingequetscht zu werden. Deshalb darf er die Kuppelstange nur
im Stillstand oder beim langsamen Auseinanderfahren einh�ngen.

Beim anzukuppelnden Wagen ist der freie Raum durch die heruntergeklappte Stirnwand einge-
schr�nkt. Deshalb l�sst der Rangierer zun�chst das Triebfahrzeug heranfahren, bis die Puffer
sich ber�hren. Erst dann begibt er sich zum Kuppeln zwischen die Fahrzeuge.
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Betrieb im Geltungsbereich der BOA der L�nder Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Th�ringen und Sachsen

Im Geltungsbereich der Bau- und Betriebsordnung f�r Anschlussbahnen (BOA) der
genannten L�nder darf zum Kuppeln generell erst dann ins Gleis getreten werden,
wenn die Fahrzeuge kuppelreif zum Stillstand gekommen sind.

6.8 Besondere Gefahren beim Entkuppeln
Rangierer d�rfen nicht w�hrend der Fahrt vom Rangierertritt, von der Endb�hne
oder von einem Puffer aus den Kupplungsb�gel vom Zughaken reißen. Dies ist aus
vielen Gr�nden sehr gef�hrlich und deshalb verboten, wie auch das »Abschnep-
pern«. Hierbei wird das ziehende Triebfahrzeug w�hrend der Fahrt ein gutes
St�ck vor einer Weiche vomWagen abgekuppelt und dann mit erh�hter Geschwin-
digkeit in den einen Strang der Weiche hineingefahren, die dann vor dem in
einigem Abstand folgenden Wagen auf den anderen Strang umgestellt wird.

7 Verst�ndigung beim Rangieren
Rangieren ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Im Allgemeinen bilden Rangierbegleiter
und Triebfahrzeugf�hrer das Team. Verst�ndigung untereinander sowie Verant-
wortung f�r die Fahrzeugbewegungen m�ssen sichergestellt sein.

Auftr�ge f�r Rangierbewegungen werden m�ndlich gegeben. Unter m�ndlicher
Auftragserteilung ist nicht nur die Verst�ndigung direkt von Mann zu Mann zu
verstehen, m�ndlich heißt auch, Auftr�ge �ber Funk, Fernsprecher oder Laut-
sprecher zu geben. Um Missverst�ndnisse auszur�umen, ist eine eindeutige Ver-
st�ndigung sicherzustellen. Dazu geh�rt, den gemeinten Auftragsempf�nger deut-
lich und gegebenenfalls laut anzusprechen, f�r bestimmte Abl�ufe konsequent die
festgelegten Formulierungen zu verwenden und sich das Geh�rte best�tigen zu
lassen. Bei einseitig gerichteten Sprechverbindungen, z. B. �ber Lautsprecher,
m�ssen die Auftr�ge wiederholt werden.

Beim Einsatz von Rangierfunk ist das exakte Ansprechen des Partners besonders
wichtig. Dazu sind im Allgemeinen die Rangierabteilungen mit Nummern oder
Einsatznamen versehen, z. B. Beschilderung am Triebfahrzeug, um das personen-
bezogene Ansprechen auszuschließen, was zu Verwechslungen f�hren k�nnte.

Bei geschobenen Rangierfahrten muss, wenn die H�r- und Sichtverbindung zum
Triebfahrzeugf�hrer nicht gew�hrleistet ist, st�ndiger Funkkontakt mit dem Trieb-
fahrzeugf�hrer gehalten werden, d. h. alle zwei bis drei Sekunden ist der Rangier-
auftrag zu wiederholen. Der Triebfahrzeugf�hrer hat sofort anzuhalten, wenn die
Funkbr�cke unterbrochen ist.

Das Rangierpersonal kann sich auch �ber Signale verst�ndigen. Es ist selbstver-
st�ndlich, dass hierf�r nur die f�r das jeweilige Unternehmen eingef�hrten und
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allen bekannten Signale verwendet werden k�nnen, am besten die der »Eisen-
bahn-Signal-Ordnung« (ESO). Die Signale m�ssen gleichzeitig h�rbar und sicht-
bar gegeben werden, um �bertragungsfehler auszuschließen. Sie gelten bereits,
wenn sie nur sichtbar aufgenommen werden. Das Signal »Rangierhalt« (Ra 5) gilt
bereits, wenn es nur h�rbar oder nur sichtbar aufgenommen wird. Bilder, Wortlaut
und Bedeutung der Signale nach ESO sind im Anhang abgedruckt.

Werden Lokomotiven �ber Funk ferngesteuert, entfallen viele Probleme der
Verst�ndigung untereinander. Im Allgemeinen besteht das Team dann nur noch
aus einem Bediensteten, dem Lokrangierf�hrer. Er ist Auftragserteiler, -nehmer und
-ausf�hrender in einer Person. Unf�lle durch Verst�ndigungsfehler sind somit nicht
m�glich. Es sei denn, dem Lokrangierf�hrer ist wegen der F�lle der durch-
zuf�hrenden Rangierert�tigkeiten zus�tzlich ein Rangierbegleiter zugeordnet. In
diesem Fall erteilt der Lokrangierf�hrer dem Rangierbegleiter die Auftr�ge, z. B.
das Beobachten des Gleisbereiches.

8 Postensicherung an Bahn�berg�ngen und Bahn�berwegen
Kreuzt die Eisenbahn Straßen, Wege oder Pl�tze, so sind Sicherungsmaßnahmen
erforderlich, um ein Zusammentreffen der Eisenbahn mit Straßenverkehrsteil-
nehmern zu verhindern. Je nach Verkehrsaufkommen kann diese Sicherung tech-
nisch, z. B. durch Schranken, Halbschranken, Absperrungen, Lichtzeichen, oder
nichttechnisch erfolgen, z. B. durch die �bersicht und Pfeifsignale. Durch die
Postensicherung kann jede andere Art der Sicherung ersetzt werden. Die Art der
Sicherung ist f�r jeden Bahn�bergang und Bahn�berweg festgelegt.

Wenn Bahn�berg�nge durch Posten gesichert werden, stellt sich der Rangierer auf die Straße.
Damit er besser zu erkennen ist, muss er Warnkleidung tragen.
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Die Postensicherung obliegt dem Rangierer bzw. dem Lokrangierf�hrer. Dazu stellt
er sich auf der Straße auf und stoppt den Straßenverkehr. Bei Postensicherung mit
Signalfahne macht er die Bewegungen
n ausgestreckten Arm hochhalten (Achtung),
n einen oder beide Arme seitlich ausstrecken (Halt).

Durch die Warnkleidung wird er gut gesehen und von den Straßenbenutzern als
Posten akzeptiert. Um den Straßenverkehr vor der herannahenden Fahrt zu war-
nen, benutzt er bei Tag eine rot-weiße Signalfahne und bei Dunkelheit eine rot
leuchtende Handlampe.

9 Aufstellen und Sichern von Fahrzeugen
Auf zusammenlaufenden Gleisen, wie z. B. bei Weichen und Kreuzungen, d�rfen
Fahrzeuge nur so aufgestellt werden, dass bei Besetzung beider Str�nge zwischen
ihnen noch ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m verbleibt. Dies ist nicht
immer erf�llt, wenn die Fahrzeuge bis zum Grenzzeichen (Ra12 bzw. So12) auf-
gestellt sind.

Wenn sich Fahrzeuge unbeabsichtigt in Bewegung setzen, k�nnen sie Besch�ftigte
erheblich gef�hrden. Deshalb sind sie gegen Abrollen durch geeignete Einrichtungen
und Ger�te zu sichern. F�r das Festlegen bestimmte und geeignete Einrichtungen sind
z. B. Handbremsen, Federspeicherbremsen, durchgehende Druckluftbremsen der
Fahrzeuge. Da die durchgehende Druckluftbremse infolge von Undichtheiten in den
Leitungen unwirksam werden kann, darf sie nur f�r kurzzeitiges Aufstellen — je nach
Beschaffenheit der Bremsanlage bis zu 60 min — und nur auf solchen Gleisen ver-

Der Rangierer sichert einen Wagen gegen Abrollen durch Auflegen eines Hemmschuhes.
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wendet werden, bei denen ein Abrollen der Schienenfahrzeuge nicht zu bef�rchten
ist. Dies ist bei einem Gef�lle bis zu 2,5 0/00 (1:400) und wenn eine wesentliche
Windeinwirkung auszuschließen ist, der Fall. Geeignete Ger�te f�r das Festlegen von
Schienenfahrzeugen sind z. B. Radvorleger, Hemmschuhe.

Werden Fahrzeuge mit Hemmschuhen gesichert, ist darauf zu achten, dass deren
Sohlenbreite der Breite des Schienenkopfes entspricht, da sonst die Gefahr des
Abwerfens besteht. Ebenso d�rfen Hemmschuhe mit einseitiger F�hrung (f�r Rillen-
schienen) niemals auf Vignolschienen verwendet werden. Falls unterschiedliche
Hemmschuhe verwendet werden m�ssen, weil unterschiedliche Schienenformen
vorhanden sind, m�ssen sie gekennzeichnet sein, damit ihre Eignung f�r die vor-
gesehene Verwendung eindeutig ist und schnell erkannt werden kann. Besch�-
digte Hemmschuhe sortiert der Rangierer rechtzeitig aus und legt sie zur Aufarbei-
tung bereit.

Damit Unbefugte unbeaufsichtigte Triebfahrzeuge und kraftbetriebene Hilfsmittel
nicht in Bewegung setzen k�nnen, sind diese entsprechend zu sichern. Dazu k�n-
nen z. B. die F�hrerst�nde verschlossen, der Schl�ssel f�r die Anlasserbet�tigung
abgezogen oder wichtige Bet�tigungselemente, wie das Anwerfseil, entfernt
werden.

10 Rangieren ohne Lokomotive
Fahrzeugbewegungen sind oft auch dann notwendig, wenn Lokomotiven nicht zur
Verf�gung stehen. Daf�r sind Verfahren vom einfachen Schieben von Hand bis
zum Einsatz von Spezialfahrzeugen, z. B. Zweiwege-Fahrzeug, geeignet. F�r Ran-
gierer und die �brigen Beteiligten k�nnen sich Gef�hrdungen durch die verwende-
ten Ger�te aus ihrer Bauart und ihrem Einsatz ergeben. Neben den bisher auf-
gef�hrten Regeln sind weitere zu beachten; dabei ist zu unterscheiden:
1. Bewegen von Hand oder mit Hilfsmitteln, die bez�glich Fahren und Bremsen

nicht mit Triebfahrzeugen gleichgesetzt werden k�nnen,
2. Ger�te, Fahrzeuge und Anlagen, mit denen Fahrzeuge in Bewegung gesetzt

und jederzeit wieder angehalten werden k�nnen.

Zur ersten Gruppe geh�ren Wagenr�cker (Knippstangen), Wagenschieber, offene
Seilzuganlagen, f�r diesen Zweck besonders gebaute oder eingerichtete Kraftfahr-
zeuge und Flurf�rderzeuge.

Bei deren Benutzung sind:
n Maßnahmen zu treffen, dass die in Bewegung gesetzten Schienenfahrzeuge

an der vorgesehenen Stelle zum Halten kommen, z. B. durch Bet�tigen der
Handbremse, rechtzeitiges Auflegen geeigneter Hemmschuhe,

n Fahrzeuge h�chstens mit Schrittgeschwindigkeit zu bewegen,
n Wagenr�cker (Knippstangen) nur an den R�dern der in Fahrtrichtung letzten

Achse anzusetzen.
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Wird ein Fahrzeug von Hand bewegt, besteht die Gefahr, �berrollt oder
gequetscht zu werden. Deshalb d�rfen die Beteiligten das Schienenfahrzeug nur
schieben – und zwar von der Seite aus durch Vorw�rtsgehen. Sie d�rfen nicht ver-
suchen, das Fahrzeug durch Gegenstemmen aufzuhalten.

Zum Ziehen von Schienenfahrzeugen mit Kraftfahrzeugen und Flurf�rderzeugen
mit Hilfe von Seilen ist eine Einrichtung (Slipkupplung) erforderlich, mit der die Seil-
verbindung auch unter Last gel�st werden kann und die sich bei unzul�ssig gro-
ßem Schr�gzug selbstt�tig l�st. Kraftfahrzeuge und Flurf�rderzeuge sind dabei so
zu lenken, dass sie sich außerhalb des Fahrbereiches der Schienenfahrzeuge
befinden, um zu verhindern, dass sie von dem gezogenen Schienenfahrzeug
erfasst werden k�nnen. Der Schr�gzug des Seiles soll allerdings einen Winkel von
30 � zur Gleisachse nicht �berschreiten. Bei Verwendung von Seilen d�rfen sich
die Beteiligten nicht in deren Gefahrbereich aufhalten.

Auf keinen Fall d�rfen Fahrzeuge mittels loser Stempel geschoben werden. Schon
das »Druckpunktnehmen« kann lebensgef�hrlich sein. Gleichfalls untersagt ist das
Bewegen von Fahrzeugen mit Lastaufnahmemitteln von Hebezeugen.

Die Wagengruppe wird mit einem Rangierger�t bewegt. Dabei ist der zu befahrende Gleis-
bereich gut zu �berblicken. Die Wagengruppe kann an jeder Stelle mit dem Rangierger�t an-
gehalten werden.
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Hinweis:

Ab April 1999 sind alle Neuver�ffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
und Regelwerkes unter einer neuen Bezeichnung und Bestell-Nummer erh�ltlich.

F�r alle bislang unter einer VBG- bzw. ZH1-Nummer ver�ffentlichten Unfallverh�tungsvorschriften,
BG-Regeln, Merkbl�tter und sonstigen Schriften bedeutet dies, dass sie erst im Rahmen einer
�berarbeitung oder eines Nachdrucks auf die neue Bezeichnung und Bestell-Nummer umgestellt
werden.

Bis zur vollst�ndigen Umstellung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerkes auf
die neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern sind alle Ver�ffentlichungen in einem �bergangs-
zeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren auch weiterhin unter den bisherigen Bestell-Nummern erh�ltlich.

Soweit f�r Ver�ffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerkes eine
neue Bezeichnung und Benummerung erfolgt ist, k�nnen diese einer so genannten Transfer-Liste
des neuen BGVR-Verzeichnisses des HVBG entnommen werden.


